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1. Bevölkerungsschutz und das Technische Hilfswerk 

1.1. Bevölkerungsschutz 

Bevölkerungsschutz umfasst insbesondere den Zivilschutz sowie den Katastrophenschutz. Zivil-
schutz meint den Schutz der Zivilbevölkerung vor kriegsbedingten Gefahren im Verteidigungs-
fall durch nicht militärische Schutzmaßnahmen.1 Die ausschließliche Gesetzgebungszuständig-
keit für den Schutz der Zivilbevölkerung ist gemäß Art. 73 Nr. 1 2. Alt. Grundgesetz (GG)2 dem 
Bund zugewiesen. Einfachgesetzlich sind die Zivilschutzaufgaben und -befugnisse überwiegend 
im Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)3 geregelt. Gemäß § 1 Abs. 1 ZSKG umfasst 
der Zivilschutz die Aufgabe, „durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Woh-
nungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Ein-
richtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren 
Folgen zu beseitigen oder zu mildern“. Die Länder arbeiten im Zivilschutz mit dem Bund zusam-
men und nehmen durch ihre Behörden gemäß § 2 Abs. 1 ZSKG Aufgaben des Zivilschutzes im 
Rahmen der Bundesauftragsverwaltung wahr.4 Der Katastrophenschutz fällt gemäß Art. 30, 70 
Abs. 1 GG in die Gesetzgebungskompetenz der Länder. Im Rahmen der Katastrophenschutzge-
setze der Länder wird der Begriff der Katastrophe häufig legaldefiniert, unterliegt jedoch 

 

1 Vgl. Uhle, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, 104. EL April 2024, Art. 73 GG Rn. 51. 

2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2022 (BGBl. I S. 2478). 

3 Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz – 
ZSKG) vom 25.03.1997 (BGBl. I S. 726), zuletzt geändert durch Art. 144 Elfte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 
19.6.2020 (BGBl. I S. 1328). 

4 Die Kompetenz im Bereich des Zivilschutzes Aufgaben im Wege der Bundesauftragsverwaltung durch die Län-
der ausführen zu lassen ergibt sich aus Art. 87b Abs. 2 Satz 1 GG. 
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regionalen Unterschieden. Grundsätzlich ist jedoch eine nichtmilitärische Gefährdung erforder-
lich, die die allgemeinen Einsatzkräfte überfordert.5 

1.2. Das Technische Hilfswerk 

Die Aufgaben des Bundes im Bereich des Bevölkerungsschutzes werden unter anderem vom Bun-
desministerium des Innern und für Heimat (BMI) sowie dem Technischen Hilfswerk (THW) 
wahrgenommen. Das Technische Hilfswerk ist eine nicht rechtsfähige Bundesanstalt im Ge-
schäftsbereich des BMI mit eigenem Verwaltungsunterbau.6 Aufgabe des THW ist gemäß § 1 
Abs. 1 des Gesetzes über das Technische Hilfswerk (THWG)7 die Leistung technischer Unterstüt-
zung auf Ersuchen von für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen sowie – mit Zustimmung des 
BMI – auf Anforderung oberster Bundesbehörden. Die technische Unterstützung umfasst insbe-
sondere technische Hilfe im Zivilschutz, Einsätze und Maßnahmen im Ausland im Auftrag der 
Bundesregierung sowie die Bekämpfung von Katastrophen, öffentlichen Notständen und Un-
glücksfällen größeren Ausmaßes auf Anforderung der für die Gefahrenabwehr zuständigen Stel-
len. Daneben kann das THW auch Unterstützungsleistungen und Maßnahmen in ähnlich gelager-
ten Fällen übernehmen, wenn eine Vereinbarung vorliegt.8 Das THWG regelt Einzelheiten bezüg-
lich Einsatzkräften und Einrichtungen, Helfern, sozialer Sicherung, Mitwirkung sowie Gebühren 
und Auslagen.9 Das THWG wird durch auf Grundlage des Gesetzes erlassene Verordnungen er-
gänzt. 

Neben den zuständigen Behörden des Bundes und der Länder wirken im Zivilschutz und auch 
im Katastrophenschutz öffentliche und private Organisationen mit. Unter anderem gehören dazu 
die freiwillige und berufliche Feuerwehr und die fünf in § 26 Abs. 1 Satz 2 ZSKG genannten 
Hilfsorganisationen,10 die ihrerseits sowohl über hauptamtliche als auch über ehrenamtliche Hel-
fer verfügen. 

2. Helferrechtsstellung nach THWG 

Das THW setzt sich gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 THWG aus Helferinnen und Helfern und hauptamtli-
chen Beschäftigten zusammen. Helferinnen und Helfer im Sinne des THWG sind Personen, die 
sich freiwillig zum ehrenamtlichen Dienst im THW verpflichtet haben und die nach Maßgabe des 

 

5 Kloepfer, in: Kloepfer, Handbuch des Katastrophenrechts, 1. Auflage 2014, § 10 Rn. 2. 

6 § 1 Abs. 1 Satz 1 THWG. 

7 Gesetz über das Technische Hilfswerk (THW-Gesetz – THWG) vom 22.01.1990 (BGBl. I S. 118), zuletzt geändert 
durch Art. 3 Abs. 8 Gesetz zur Neustrukturierung des ZollfahndungsdienstG vom 30.03.2021 (BGBl. I S. 402).  

8 § 1 Abs. 1 Nummer 4 THWG. 

9 Bundeskabinett, Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung vom 05.06.2024, S. 32. 

10 Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-
Hilfe und Malteser Hilfsdienst.  

https://www.gesetze-im-internet.de/thw-helfrg/index.html#BJNR001180990BJNE000302116
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THWG in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Bund stehen.11 Das BMI hat von sei-
ner Verordnungsermächtigung gemäß § 2 Abs. 3 THWG Gebrauch gemacht, um das Helferverhält-
nis im Einzelnen zu regeln. Die THW-Mitwirkungsverordnung (THWMitwV)12 ermächtigt ihrer-
seits das THW, mit Zustimmung des BMI Verwaltungsvorschriften zu erlassen, die die Einzelhei-
ten der Anwendung und Durchführung der THW-Mitwirkungsverordnung regeln (§ 8 
THWMitwV). Das THW hat aufgrund dieser Ermächtigung seinerseits die THW-Mitwirkungs-
richtlinie (THW-MitwRili)13 erlassen.  

Weder das THWG noch die THW-Mitwirkungsverordnung beziehen sich auf die Staatsangehörig-
keit der Helferinnen und Helfer. Da § 1 Abs. 3 Satz 1 THWG von „Personen“ spricht und die 
THW-Mitwirkungsverordnung lediglich Anforderungen an das Mindestalter stellt, liegt es nahe, 
dass die deutsche Staatsangehörigkeit keine Voraussetzung für das Zustandekommen des Amts-
verhältnisses als Helferin oder Helfer ist. Die Staatsangehörigkeit wird nur in der THW-MitwRili 
erwähnt. Grundsätzlich fehlt dieser innerdienstlichen Vorschrift zwar die Außenwirkung, sie 
wendet sich jedoch an die zuständigen Behörden bei der Rechtsanwendung. In der THW-Mit-
wRili konkretisiert das THW nach § 2 Abs. 1 THW-MitwRili, dass im THW Personen „gleich wel-
cher Staatsangehörigkeit“ Helferinnen und Helfer werden können.  

Andere Anforderungen können außerhalb des ehrenamtlichen Engagements als Helferin oder 
Helfer gelten, beispielsweise können auch Ausländer den Bundesfreiwilligendienst (bspw. beim 
THW) absolvieren, müssen jedoch bestimmte aufenthaltsrechtliche Vorgaben erfüllen.14  

Für die Aufnahme als Helferin oder Helfer gelten unabhängig von der Staatsangehörigkeit die 
durch die THWMitwV aufgestellten Anforderungen. Die Annahme eines Antrags auf Aufnahme 
in das Dienstverhältnis als Helferin oder Helfer erfolgt schriftlich oder elektronisch gemäß § 2 
Abs. 1, 2 THWMitwV. Die Mitwirkungsverordnung enthält Beendigungsgründe, bei deren Vorlie-
gen bereits die Annahme in den Dienst als Helferin oder Helfer nach §§ 2 Abs. 2 Satz 2, 6 
THWMitwV zu verweigern ist. So sind Antragstellende von einer Aufnahme in den Dienst jeden-
falls ausgeschlossen, wenn sie zuvor eine schwere Dienstpflichtverletzung begangen haben, sie 
sich nicht zum demokratischen Rechtsstaat bekennen, nach § 13 Bundeswahlgesetz15 vom 

 

11 § 1 Abs. 3 Satz 1 und 2 THWG; Kloepfer, in: Kloepfer, Handbuch des Katastrophenrechts, 1. Auflage 2014, § 8 
Rn. 207. 

12 Verordnung über die Mitwirkung der Helferinnen und Helfer im Technischen Hilfswerk, vom 10. Oktober 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 275). 

13 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Richtlinie über die Mitwirkung der Helferinnen und Helfer in der Bun-
desanstalt Technisches Hilfswerk vom 01. Juni 2019.  

14 Als Ausländer ist grundsätzlich ein Aufenthaltstitel (Visum oder Aufenthaltserlaubnis), der zur Erwerbstätigkeit 
berechtigt, erforderlich. Neben EU-Ausländern gibt es eine Reihe von Staatsangehörigen anderer Staaten, die 
kein Visum benötigen, vgl. Bundesfreiwilligendienst, Leitlinien zum Bundesfreiwilligendienst, Stand: Mai 
2024.  

15 Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.07.1993 (BGBl. I S. 1288, ber. S. 1594), zuletzt 
geändert durch Art. 1 27. G zur Änd. des BundeswahlG vom 7.3.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 91). 

https://www.gesetze-im-internet.de/thwmitwv_2023/BJNR1130B0023.html
https://ov-woerth.thw.de/fileadmin/user_upload/LVBY/GSTR/OWOE/PDF/Mitwirkungsrichtlinie_THW.pdf
https://ov-woerth.thw.de/fileadmin/user_upload/LVBY/GSTR/OWOE/PDF/Mitwirkungsrichtlinie_THW.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/
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Wahlrecht ausgeschlossen sind, zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewäh-
rung verurteilt wurden oder ihnen die körperliche, geistige oder fachliche Eignung fehlt.16  

3. Persönliche Hilfeleistung nach § 28 Abs. 1 Satz 1 ZSKG 

Das ZSKG ermächtigt in § 28 Abs. 1 Satz 1 ZSKG die für den Katastrophenschutz zuständige Be-
hörde, „Männer und Frauen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 60. Lebensjahr“ zu ver-
pflichten, bei der Bekämpfung von im Verteidigungsfall drohenden besonderen Gefahren und 
Schäden Hilfe zu leisten, wenn vorhandene Kräfte zur Bewältigung der Situation im konkreten 
Fall nicht ausreichen.17 Diese Personen sind „aufgrund allgemeiner Hilfeleistungspflichten ver-
pflichtete“ Helferinnen und Helfer.18  

Die Voraussetzung der Verpflichtung im Rahmen der Hilfeleistungspflicht nach § 28 Abs. 1 
Satz 1 ZSKG setzt persönliche Merkmale der Betroffenen sowie das Vorliegen einer Notlage vo-
raus. Nach dem Wortlaut können Frauen und Männer verpflichtet werden, die sich im durch 
§ 28 Abs. 1 Satz 1 ZSKG konkretisierten Alter befinden. In der Literatur wird für die Verhältnis-
mäßigkeit der Verpflichtung darüber hinaus teilweise die „körperliche und geistige Tauglich-
keit“ gefordert.19 § 28 Abs. 1 Satz 1 ZSKG ist nur bei Vorliegen eines Verteidigungsfalles an-
wendbar. Dafür muss gemäß Art. 115a Abs. 1 Satz 1 GG das Bundesgebiet mit Waffengewalt ange-
griffen werden oder ein solcher Angriff unmittelbar drohen.20 Nicht anwendbar ist die allge-
meine Hilfeleistungspflicht damit auf Einsätze im Katastrophenschutz.21 Es handelt sich um eine 
subsidiäre örtlich begrenzte Einstandspflicht.22 Nur wenn die Gefahren und Schäden durch den 
Einsatz des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie die Polizei und Bundeswehr nicht zu bewälti-
gen sind, dürfen Personen nach § 28 Abs. 1 Satz 1 ZSKG verpflichtet werden.23 

Die deutsche Staatsangehörigkeit ist nach dem Wortlaut des § 28 Abs. 1 Satz 1 ZSKG keine Vo-
raussetzung für die persönliche Hilfeleistungspflicht. Anforderungen an die Staatsangehörigkeit 
waren auch in den Vorgängervorschriften des § 28 Abs. 1 Satz 1 ZSKG nicht enthalten. Bei 

 

16 §§ 2 Abs. 2 Satz 2, 6 THWMitwV. 

17 Davon zu unterscheiden ist sowohl die Heranziehung im Rahmen der Katastrophenschutzgesetze der Länder 
aber auch die längerfristige Verpflichtungsmöglichkeit zu zivilen Dienstleistungen im Rahmen des Arbeitssi-
cherstellungsgesetzes.  

18 Kloepfer, in: Kloepfer, Handbuch des Katastrophenrechts, 1. Auflage 2014, § 8 Rn. 224. 

19 Kloepfer, in: Kloepfer, Handbuch des Katastrophenrechts, 1. Auflage 2014, § 8 Rn. 224. 

20 Schon die Vorgängernormen des § 28 Abs. 1 Satz 1 ZSKG bezogen sich dem Wortlaut nach ausschließlich auf 
den Verteidigungsfall. 

21 Hilfeleistungspflichten im Rahmen des Katastrophenschutzes enthalten jedoch die Katastrophenschutzgesetze 
der Länder.  

22 Walus, Dienst- und Hilfeleistungsverpflichtungen zur Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes, opinioiuris.de 
(30.06.2013). 

23 Kloepfer, in: Kloepfer, Handbuch des Katastrophenrechts, 1. Auflage 2014, § 8 Rn. 225; Walus, Dienst- und Hil-
feleistungsverpflichtungen zur Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes, opinioiuris.de (30.06.2013). 

https://opinioiuris.de/aufsatz/3049
https://opinioiuris.de/aufsatz/3049
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erstmaligem Erlass der Pflicht zur persönlichen Hilfeleistung im Rahmen des § 9a Katastrophen-
schutzgesetz (KatSG)24 war die Einstandspflicht als Jedermann-Pflicht angelegt. Dies dürfte auch 
für den § 28 Abs. 1 Satz 1 ZSKG gelten, welcher dem Wortlaut des § 9a Abs. 1 Satz 1 KatSG ent-
spricht und laut der Begründung des Gesetzentwurfs zu § 28 Abs. 1 Satz 1 ZSKG in direkter Linie 
auf § 9a KatSG zurückgeht.25  

*** 

 

24 Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Februar 
1990 (BGBl. I S. 229), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 7 G zur Neustrukturierung des ZollfahndungsdienstG 
vom 30.3.2021 (BGBl. I S. 402). 

25 Dabei entspricht der Wortlaut des § 28 Abs. 1 Satz 1 ZSKG dem seiner Vorgängervorschrift des § 21 Abs. 1 
Satz 1 Zivilschutzgesetz (Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zivil-
schutzgesetzes vom 10.12.2008, BT-Drs. 16/11338, S. 14). § 21 Abs. 1 Satz 1 Zivilschutzgesetz geht seinerseits 
auf die Vorgängervorschrift des § 9a KatSG zurück (Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes 
zur Neuordnung des Zivilschutzes vom 19.06.1996, BT-Drs. 13/4980, S. 20). 

https://dserver.bundestag.de/btd/16/113/1611338.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/13/049/1304980.pdf
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